


44/ 12 - 2004

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

Das Jahr 2004 neigt sich dem Ende. Beim Rückblick auf die vergangenen 12 Monate werden Vielen von uns erfreuliche und auch unerfreuliche Ereignisse in Erinnerung gerufen. In dieser vorweihnachtlichen Zeit möchte ich Sie erneut aufrufen, die Gelegenheit wahrzunehmen, Inne zu halten und den Blick auf die eigentlichen Werte des Lebens zu richten und die Grundwerte vor materielle Dinge zu stellen.  Unerfreulich bleibt auch weiterhin die nachhaltig schwierige wirtschaftliche Lage unseres Landes die sich unweigerlich mit Nachdruck auf die Finanzkraft der Kommunen auswirkt. Die Sicherung der Sozialsysteme wird derzeit zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Änderungen sind dabei aber  unabdingbar, wenn eine dauerhafte Grundversorgung erhalten werden soll. 
In den vergangenen 12 Monaten hat sich in der Gemeinde Adlkofen wieder Vieles verändert. Allen die uns dabei unterstützt haben, möchte ich auf diesem Wege meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Danken möchte ich auch allen haupt- und  ehrenamtlich engagierten Kräften in der Gemeinde sowie in den zahlreichen Ortsvereinen und Ortsverbänden. Diese haben das Leben in der Gemeinde Adlkofen um Vieles bereichert. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern besinnliche, friedvolle und ruhige Festtage in einer gemütlichen Atmosphäre. Zum Jahreswechsel und das bevorstehende Jahr 2005 mögen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit Ihr Begleiter sein. 
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Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Josef Scharf

1.Bürgermeister

Fälschung - Billigführerschein

Wie die Polizei und die Führerscheinbehörden feststellen mussten, versuchen Fahrzeuglenker, die ihren Führerschein wegen Eignungsmängeln abgeben mussten, für den Neuerwerb der Fahrerlaubnis ins benachbarte EU-Ausland auszuweichen. Vor allem östliche Nachbarländer erscheinen hierbei hoch im Kurs zu stehen. In Bayern kann man so jedoch nicht die – vor allem bei Trunkenheitsfahrern gefürchtete – Medizinisch-Psychologische-Untersuchung (MPU) umgehen. Aber auch bei den von ausländischen Behörden erteilten Führerscheinen gilt: Wer die MPU umgangen hat, wird zum Test gebeten.  

Außerdem soll mit einschlägigen Angeboten zudem auch für den Erwerb gefälschter osteuropäischer Führerscheine geworben werden. Deshalb wird die bayerische Polizei „Auslandsführerscheine“ in nächster Zeit verstärkt über-prüfen. 
Einwohnerstand des Landkreises zum 30.06.2004

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat zum 30.06.2004 folgende Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Landshuts bekannt gegeben:

	Gemeinde
	Einwohner
	Gemeinde
	Einwohner

	Adlkofen
	3.923
	Kumhausen
	4.662

	Aham
	1.965
	Neufahrn i. NB
	3.891

	Altdorf, Markt
	11.324
	Neufraunhofen
	1.083

	Altfraunhofen
	2.031
	Niederaichbach
	3.630

	Baierbach
	760
	Obersüßbach
	1.658

	Bayerbach b. E.
	1.692
	Pfeffenhausen, Markt
	4.884

	Bodenkirchen
	5.430
	Postau
	1.627

	Bruckberg
	4.985
	Rottenburg a. d. Laaber
	7.647

	Buch a. Erlbach
	3.398
	Schalkham
	913

	Eching
	3.463
	Tiefenbach
	3.484

	Ergolding, Markt
	11.405
	Velden, Markt
	6.523

	Ergoldsbach, Markt
	7.516
	Vilsbiburg, Stadt
	11.448

	Essenbach, Markt
	10.918
	Vilsheim
	2.361

	Furth
	3.154
	Weihmichl
	2.479

	Geisenhausen, Markt
	6.356
	Weng
	1.389

	Gerzen
	1.844
	Wörth a. d. Isar
	2.363

	Hohenthann
	3.730
	Wurmsham
	1.360

	Kröning
	1.886
	
	

	
	
	Kreissumme
	147.182


Glascontainer Netto
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Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass der Glascontainer beim Netto als „wilder Müllab-ladeplatz“ benutzt wird.

Wir bitten Sie daher, im Sinne der Umwelt und eines schönen Ortsbildes, keinen Müll abzustellen und die Flaschen nicht rings um den Container zu postieren.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.

Anmeldung von Hunden

[image: image4.wmf]Die Gemeinde Adlkofen bittet alle Hundehalter, die ihre Hunde bisher nicht angemeldet haben, die Anmeldung umgehend nachzuholen.

Wir weisen darauf hin, dass jeder Hundehalter ver-pflichtet ist, seinen über 4 Monate alten Hund an-zumelden.

Die Anmeldung kann zu den üblichen Öffnungs-zeiten bei Frau Zeindl erfolgen. Frau Zeindl ist unter der Telefonnummer 0 87 07 / 9 29 – 16 zu erreichen.

Hundesteuer

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25. 10.2004 eine neue Satzung für die Erhebung der Hundesteuer erlassen. Die Steuer für den 1. Hund wurde dabei auf 20 €, für den 2. Hund auf 40 € und ab dem 3. Hund auf 50 € pro Jahr festgelegt. 

Für die Haltung von Kampfhunden wurde ein Steuersatz von 500 € im Jahr eingeführt.

Die Satzung liegt im Rathaus zur Einsichtnahme auf und kann während der Dienststunden eingesehen werden.

Anmeldung öffentlicher Veranstaltungen

Die Gemeinde Adlkofen weist aus gegebenem Anlass erneut darauf hin, dass öffentliche Veranstaltungen (Grillfeste, Vereinsfeste, usw.) mindestens zwei Wochen vorher bei der Gemeinde schriftlich und persönlich anzumelden sind. Bei größeren Veranstaltungen wie z. B. Fahnenweihen oder Gründungsfesten bitten wir um eine Anmeldung von mindestens 6 Wochen vorher.

EU-einheitliche Parkausweise

Seit 01.01.2001 ist in Europa eine standardisierte Parkkarte für Personen mit Behinderungen (Merkmal "aG") eingeführt worden. Die alten Parkausweise gelten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit, längstens jedoch bis 31.12.2010. Der EU-einheitliche Parkausweis kann bei der Gemeindeverwaltung, Zi.Nr. 101 beantragt werden. Hierzu ist ein Passbild und der Schwerbehindertenausweis mitzubringen. Für die Inhaber des neuen Ausweises gelten dann in anderen EU-Mitgliedsstaaten dieselben Parkvergünstigungen, die dort wohnhafte behinderte Personen genießen. 

Grundstücksteilungen nicht mehr genehmigungspflichtig 

Auf Grund der Änderung des Baugesetzbuches sind seit 20.07.2004 Grund-stücksteilungen nicht mehr genehmigungspflichtig. 

Die bei Vermessungsanträgen übliche Teilungs- oder Negativbescheinigung der Gemeinde ist daher ab sofort nicht mehr notwendig.

GEMA-Anmeldungen

Wir weisen darauf hin, dass bei Musikdarbietungen von Bands bzw. Musikgruppen oder von Tonträgern (CD`s usw) der Veranstalter dies bei der GEMA anmelden muss. Die Anmeldung kann über die Gemeindeverwaltung erfolgen.

Änderung des Wehrpflichtgesetzes

Mit Inkrafttreten des 2. Zivildienständerungsgesetzes am 01.10.2004 wurde auch das Wehrpflichtgesetz dahingehend geändert, dass Verheiratete oder ein-getragene Lebenspartner vom Zivildienst oder Wehrdienst befreit werden können.

Dies erfolgt jedoch nur auf Antrag bei dem entsprechenden Kreiswehrer-satzamt. Für die Gemeinde Adlkofen ist seit 05. Mai 2003 das Kreiswehrer-satzamt Regensburg, Bajuwarenstraße 1, 93053 Regensburg zuständig.

Wasserversorgung 

Der Zweckverband Wasserversorgung Isar-Vils hat eine große chemische Trinkwasseruntersuchen erstellen lassen. Laut Gutachten vom 04.10.2004 des Labors Dr. Feierabend aus Überlingen, ergibt die Analyse folgende Werte:

Analyse
in Anlehnung an § 14 Abs. 1 bzw. Anlage 3 (Indikatorparameter) der Trinkwasser-verordnung vom 21. Mai 2001

	 Parameter
	Hofham
	
	     Brunnen

  Wolfsteinerau
	
	Kröning


	
	Grenz-

wert

	Arsen
	<0,0009
	mg/l
	   <0,0009
	mg/l
	 0,0009
	mg/l
	0,0100

mg/l

	Blei
	<0,0020 
	mg/l
	<0,0020 
	mg/l
	<0,0020 
	mg/l
	0,0100 mg/l

	Cadmium

Benzol
	<0,0002

<0,7 
	mg/l

µg/l
	<0,0002

<0,7 
	mg/l

µg/l
	<0,0002

<0,7 
	mg/l

µg/l
	0,0050 mg/l

1,0 µg/l

	Chrom
	<0,0010 
	mg/l
	<0,0010 
	mg/l
	<0,0010 
	mg/l
	0,0500

mg/l

	Cyanid
	<0,01
	mg/l
	<0,01 
	mg/l
	<0,01 
	mg/l
	0,0500

mg/l

	Fluorid
	   0,13 
	mg/l
	0,13    
	mg/l
	   0,14
	mg/l
	0,0200

mg/l

	Nickel

Kupfer
	0,0020

<0,02 
	mg/l

mg/l
	<0,0020

<0,02 
	mg/l

mg/l
	<0,0020

<0,02 
	mg/l

mg/l
	0,0200

mg/l

2,0mg/l

	Nitrat
	9,9
	mg/l
	4,8 
	mg/l
	  17,2
	mg/l
	50,0 mg/l

	Nitrit
	<0,0050 
	mg/l
	<0,0050 
	mg/l
	  <0,0050
	mg/l
	0,5 mg/l

	Quecksilber

Calcium

Magnesium

Chlorid

Natrium
	<0,0002

88,7

35,6

7,8

5,7
	mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
	<0,0002

69,4

25,7

5,3

3,8 
	mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
	<0,0002

70,2

26,4

13,4

4,5 
	mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
	0,0010 mg/l

n.n mg/l

n.n. mg/l

250,0 mg/l

200,0 mg/l

	Polycyclisch aromatische

Kohlenwasserstoffe (als C)
	  n.n. 
	µg/l
	 nicht nachweisbar 
	
	n.n.
	µg/l
	0,1 µg/l

	Atrazin

Desethylatrazin
	<0,01

<0,02
	µg/l

µg/l
	<0,01

<0,02
	µg/l

µg/l
	<0,01

<0,02
	µg/l

µg/l
	0,1 µg/l

0,1 µg/l

	Simazin
	<0,01 
	µg/l
	 <0,01 
	µg/l
	<0,01
	µg/l
	0,1 µg/l

	Summe der geprüften 

Pflanzenschutzmittel
	 n.n.
	µg/l
	n.n                        
	µg/l
	           n.n.
	µg/l
	0,5 µg/l

	1,2 Dichlorethan
	        <3,0
	µg/l
	                   <3,0
	µg/l
	        <3,0
	µg/l
	3,0 µg/l

	Summe Tri- und Tetrachlorethen
	           n.n.
	µg/l
	   n.n.                    
	µg/l
	           n.n.
	µg/l
	10,0 µg/l

	Summe der Trihalogenmethane
	           n.n.
	µg/l
	  n.n                           
	µg/l
	           n.n.
	µg/l
	10,0µg/l


	4. Deutsche Härtegrade
	20,74°dH
	15,72°dH
	15,99°dH
	Härtebe-  reich 3


Verkehrsschilder für Feste

[image: image5.wmf]Sofern für Veranstaltungen eine Beschilderung mit Verkehrszeichen erforderlich ist, ist dies der Ge-meinde rechtzeitig mitzuteilen. Die Schilder können dann bei der Gemeinde (Bauhof) ausge-liehen werden. 

Die Schilder sind am folgenden Werktag unbe-schädigt beim Bauhof wieder abzuliefern. Be-schädigter oder fehlende Schilder sind umgehend dem Bauhof, bzw. der Gemeindeverwaltung zu melden.

Dachrinnenwasser nicht auf Straßen ableiten

Leider wird immer wieder von einigen Anwesen verbotswidrig das Dachrin-nenwasser auf Gehwege und Straßen geleitet. Dadurch können nicht nur Gehwege und Straßen unterspült werden und sich Setzrisse bilden, sondern zur Winterzeit auch Eisflächen bilden. Die Gefährdungshaftung kann für diese Anlieger erhebliche Probleme bedeuten. Jeder Eigentümer ist verpflichtet, das auf seinem Grundstück anfallende „Dachwasser“ ordnungsgemäß abzuleiten.

Freie Fahrt für Räumfahrzeuge

Leider müssen die Fahrer unserer Räum-fahrzeuge des öfteren feststellen, dass mehrere Straßen im Ortsbereich wegen abgestellter Fahrzeuge nicht passierbar sind und deshalb nicht geräumt werden können.

Die Gemeindeverwaltung bittet die Autobesitzer daher, ihre Fahrzeuge auf dem Grundstück und nicht auf der Straße abzustellen.

Nur so wird gewährleistet, dass alle Straßen in einen sicher begeh- und befahrbaren Zustand hergestellt werden.

Forderung der Sanierung von Kleinkläranlagen

Wie bereits mehrmals mitgeteilt, müssen seit 2002 alle Kleinkläranlagen mit einer biologischen Reinigungsstufe nachgerüstet werden. Dies wird voraus-sichtlich bis Ende 2008 staatlich gefördert. Der Zuschuss beträgt bei einer 4-Personen-Anlage 1.500,- € zuzüglich 250,- € für jede weitere Person. Die Errichtung einer biologischen Vorreinigungsstufe wird zusätzlich mit 750,- € gefördert.

Die einzelnen Schritte, die zum Erhalt der Förderung nach der Baufreigabe durch das Wasserwirtschaftsamt Landshut zu veranlassen sind, sind im Folgenden detailliert aufgeführt:

· Falls Sie Ihre Abwasserbehandlungsanlage nachrüsten müssen (z. B. bei einer Gewässerbenutzung) oder nachrüsten wollen (z. B. bei landwirtschaftlicher Verwertung des Fäkalschlamms), benötigen Sie eine Abwasserplanung und hierfür ein Gutachten eines „Privaten Sach-verständigen der Wasserwirtschaft“. Eine Liste dieser Fachleute erhalten Sie im Landratsamt Landshut oder bei der Gemeinde
· Die Planungsunterlagen und das Gutachten werden bei Direkteinleitung in ein Gewässer in 4-facher Ausfertigung dem Landratsamt vorgelegt.

· Von dieser Behörde erhalten Sie dann die sog. Wasserrechtliche Er-laubnis

· Im Anschluss daran können Sie mit dem Bau der Reinigungsstufen beginnen.

· Nach Fertigstellung veranlassen Sie die Abnahme durch den o.g. Sachverständigen und legen das Abnahmeprotokoll dem Landratsamt zum Abschluss des Wasserrechtsverfahrens vor.

· Zusammen mit dem Abnahmeprotokoll stellen Sie bei der Gemeinde den Förderantrag.

· Die Gemeinde sammelt die eingegangenen Anträge und stellt einen Sammelantrag an das Wasserwirtschaftsamt.

· Die Förderung wird nach der erteilten Zusage über die Gemeinde an Sie ausbezahlt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Service-Team im Landratsamt Landshut:

· Bei technischen Fragen: Herr Briller unter der Tel. 08 71 / 4 08 – 3 05

· Bei rechtlichen Fragen: Herr Reiter unter der Tel. 08 71 / 4 07 – 301

· Oder an Herrn Moosbauer vom Wasserwirtschaftsamt unter der Telefonnummer 08 71 / 8 52 81 52.

Abwasseranlage für Engkofen und Jenkofen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 6. Dezember die zentrale Entwässerung der Ortsteile Engkofen und Jenkofen mit einer separaten Kläranlage beschlossen. Diese Anlage wird im Bereich der Kiesgrube bei Jenkofen entstehen. Entsprechende Grundstücksverhandlungen stehen vor dem Abschluss. Der Anlagentyp wird im Rahmen der Ausschreibung auch für alternative Lösungen offen gehalten. Somit kann die wirtschaftlichste Variante zur Realisierung gebracht werden.

Die Herstellungsbeiträge liegen dabei nach der Kostenschätzung etwa in gleicher Höhe wie bei der bisher forcierten Variante mit Anschluss an die Kläranlage Adlkofen.  
Sportlerehrung 2005

Wie bereits im letzten Infoblatt mitgeteilt, möchte die Gemeinde Adlkofen Anfang des Jahres 2005 wieder erfolgreiche Sportler auszeichnen. Die Auszeichnung soll wieder für besondere sportliche Leistungen im Jahr 2004 für Sportler mit Wohnsitz in der Gemeinde Adlkofen erfolgen.

Meldungen richten Sie bitte an die Gemeindeverwaltung Adlkofen, Herrn Meindl, Telefonnummer 9 29 – 13 bzw. per Fax unter 9 29 – 20 oder per E-Mail unter info@adlkofen.de.

Gewässerentwicklungsplanung
Für die Unterhaltung und Pflege von Gewässern 3. Ordnung werden Förderungen künftig nur noch gewährt, wenn Gewässerentwicklungspläne vorliegen. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeine Adlkofen einen Gewässerentwicklungsplan erstellen lassen. Hierbei wurden von den insgesamt 74 km Gewässern 3. Ordnung im Gemeindebereich 52 km erfasst und kartiert. 

Eine Umsetzung der Planungsvorschläge ist im Bedarfsfall nur im Einvernehmen  mit den jeweiligen Grundstückseigentümern  möglich. Auf der Grundlage dieser Planung stehen den Landwirten als Grundstückseigentümer an den Gewässern auch zusätzliche staatliche Förderungen zur Verfügung.  
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